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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Fünfte Verwaltungsvorschriften
 
zur Änderung der Verwaltungsvorschriften
 

zur Grundschulverordnung
 

Vom 12.06.2015
 
Gz.: 32.3-51100
 

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S. 78) bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und Sport: 

1 - Änderung der Verwaltungsvorschriften 
zur Grundschulverordnung 

Die Verwaltungsvorschriften zur Grundschulverordnung vom 
2. August 2007 (ABl. MBJS S. 195) die zuletzt durch die Ver
waltungsvorschriften vom 26. Juni 2012 (ABl. MBJS S. 262) 
geändert worden sind, werden wie folgt geändert: 

1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Angabe zu Nummer 22 wird wie folgt gefasst: 

„22 - (weggefallen)“. 

b) in der Angabe zu Nummer 25 wird das Wort „Fahren
den“ durch die Wörter „beruflich Reisenden“ ersetzt. 

2.	 In Nummer 2 Absatz 6 Buchstabe f werden die Wörter „der 
zentralen Vergleichsarbeiten in der Jahrgangsstufe 6“ und 
das Komma gestrichen. 

3. 	 Nummer 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) In den Grundschulen im angestammten Siedlungsge
biet der Sorben/Wenden kann Sorbisch/Wendisch gemäß 
der Stundentafel für die Primarstufe und im Rahmen der 
personellen und sächlichen Möglichkeiten angeboten wer
den. Neben dem Unterrichtsfach Sorbisch/Wendisch kann 
in ausgewählten Unterrichtsfächern (Sachfach) der Jahr
gangsstufe 1 bis 6 Sorbisch/Wendisch die mündliche und 
schriftliche Unterrichtssprache (bilinguales Bildungsange
bot) sein. Zur Vorbereitung des bilingualen Sachfachunter
richts ist der Unterricht in Sorbisch/Wendisch zu verstär
ken. Die Einrichtung bilingualer Bildungsangebote in Sor
bisch/Wendsich bedarf der Genehmigung des staatlichen 
Schulamtes nach Beschluss der Schulkonferenz.“ 

4. 	 Nummer 16 wird wie folgt gefasst: 

„Kleine Grundschulen sind selbstständige Schulen mit ei
gener Schulleitung. Sie kooperieren mit einer größeren 
Schule, die vom staatlichen Schulamt bestimmt wird und 

die gleiche Schulstufe führt. Die Schulträger sind über die
se Kooperation in Kenntnis zu setzen. Die Kooperation 
wird durch einen Kooperationsvertrag bestimmt, um die 
pädagogische Weiterentwicklung, den Einsatz von Lehr
kräften sowie den Unterricht im Vertretungsfall sicherstel
len zu können.“ 

5.	 Nummer 18 Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Klassenarbeiten werden in der Regel im Klassenverband 
geschrieben.“ 

6. 	 Nummer 19 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„Das staatliche Schulamt organisiert Hospitationen, 
um den Lehrkräften die Möglichkeit zu bieten, den 
Unterrichtsalltag konkret zu erleben und Fragen an die 
in den FLEX-Klassen tätigen Lehrkräfte zu stellen. Vor 
Aufnahme der Arbeit in einer flexiblen Eingangsphase 
sind die beteiligten Lehrkräfte fortzubilden. Für die 
Fortbildung der Lehrkräfte ist die Schulleitung zustän
dig. Hierzu arbeitet sie eng mit der zuständigen Agen
tur für die Beratung und Unterstützung von Schule und 
Schulaufsicht (BUSS - Agentur) zusammen.“ 

b)	 In Absatz 8 Satz 4 werden nach dem Wort „Einrich
tung“ die Wörter „oder Beendigung“ eingefügt. 

7.	 Nummer 22 wird aufgehoben. 

8.	 Nummer 25 wird wie folgt gefasst: 

„25 - Zu § 13 Abs. 2 GV - Kinder von beruflich Reisenden 

Bei Kindern von beruflich Reisenden oder bei Kindern, die 
anlässlich einer Unterbringung in einem Heim melderecht
lich keiner (Haupt-)Wohnung zuzuordnen sind, bestimmt 
sich die zu besuchende Schule nach dem gewöhnlichen 
Aufenthalt. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass die 
für den jeweiligen Aufenthaltsort zuständige Schule be
sucht werden muss, wenn der Aufenthalt über drei Tage 
hinausgeht.“ 

2 - Inkrafttreten 

(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten vorbehaltlich des Ab
satzes 2 am 1. August 2015 in Kraft. 

(2) Nummer 1 Buchstabe a sowie Nummer 7 treten mit Wir
kung vom 1. August 2014 in Kraft. 

Potsdam, den 12. Juni 2015 

Der Minister für Bildung,
 
Jugend und Sport
 

Günter Baaske
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